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LEIPZIG -'31~ 
ISTKLIMA 1 
BEWUSST~ IJ Stadt Leipzig 

Der Oberbürgermeister 

Stadt Leipzig • Amt 36 • 04092 Leipzig 

SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdcirf GmbH 
· Herr Dirk Hähndel 

Werkstraße 7 
04249 Leipzig 

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 
36.00-36.11.02/GE-LS-0459-16-01/17 

. Amt für Umweltschutz · 
Abteilung lmmissionsschutz-tvitasserrecht 
Sachgebiet Immissionsschutzbehörde 
Prager Straße 118 - 136 
04317 Leipzig 

Bearbeiter/-in : . Frau Damm 
Raum: A. 6.010 
Tel.: 0341123-1685 
Fax: 0341 123-1695 

E-Mail: umweltschutz@leipzig.de 

Datum 
17.04.2019 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG); 
Genehmigungsverfahren nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz für die wesentliche 
Änderung der Gießerei am Standort Werkstraße 7 in 04249 Leipzig 
hier: Antrag vom 11.01.2018 auf Genehmigung einer wesentlichen Änderung nach 

§ 16 BlmSchG 

Die Stadt Leipzig erlässt auf o. g. Antrag folgenden Genehmigungsbescheid: 

1. Entscheidung 

Auf der ·Grundlage der §§ 6, 10 und 16 BlmSchG L V. m. Nr. 3.7.1 des Anhangs 1 der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BlmSchV) wird auf Antrag der Firma 

SHB. Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH 
· Werkstraße 7 

04249 Leipzig 

vom 11 .01.2018 (Posteingang 17.01.2018) sowie den Ergänzungen, letztmalig mit Posteingang 
vom 06.11.2018, unbeschadet der auf besonderen Titeln beruhenden Ansprüche Dritter, die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur wesentlichen Änderung der bestehenden 

Anlage zur Herstellung von Gussteilen 

am Standort Werkstraße 7 in 04249 Leipzig, Gemarkung Knautnaundorf, Flur 1, Flurstücke 
162/11, 164/11, 165/10, 166/13, 167/8, 171/18, 172/3, 173/6, 178/10, 179/11, 199/18, 199/2-1 
erteilt. 

Neues Rathaus 
Martin-Luther-Ring 4 - 6 
04109 Leipzig 
Internet: ww,y.leipzig.de · 
Bürge[lel.: 0341 123-0 

Zahlungsverkehr Stadtkasse - Bankverbindungen: 
IBAN BIC 

_ Sparkasse Leipzig DE76 8605 5592 1010 0013 50 WELADE8LXXX 
Commerzbank Leipzig DE55 8604 0000 0100 8002 00 COBADEFFXXX 
Deutsche Bank Leipzig DE60 8607 0000 0170 0111 00 DEUTDE8LXXX 

Postbank Leipzig 
UniCredit Bank AG 
Leipziger Volksbank 

De-Mail : info@leipzig.de-mail.de 
'IBAN BIC 
DE 14 8601 0090 0067 8129 04 PBNKDEFF 
DE78 8602 0086 0008 4105 50 HYVEDEMM495 
DE04 .8609 5604 0308 3083 08 GENODEF1 LVB 
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Die Änderungsgenehmigung wird mit Nebenbestimmungen (Auflagen und Bedingungen) und 
Hinweisen erteilt. Die Nebenbestimmungen sind umzusetzen, die Hinweise zu beachten. 

Gemäß § 13 BlmSchG schließt diese Genehmigung andere, die Gesamtanlage betreffende 
behördliche Entscheidungen ein , so die Baugenehmigung nach § 72 i. V. m. § 63 der 
Sächsischen Bauordnung (SächsBO) fü f' die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen: 

- Errichtung einer Konverteranlage mit Absaugung · 

Planfeststellungen , Zulassungen . bergrechtlicher Betriebspläne, behördliche Entscheidungen 
aufgrund atomrechtlicher Vorschriften und wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen nach 
§ 8 i. V. m. § 10 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) werden durch die vorliegende · 
Änderungsgenehmigung . nicht berührt. · 

Alle bisher ergangenen Genehmigungs- und Zulassungsbescheide behalten ihre Gültigkeit, 
sofern im Felgenden keine abweichenden Regelungen getroffen werden. 

Die Änderungsgenehmigung erl ischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt der 
Unanfechtbarkeit dieses Bescheides mit der Errichtung der geänderten Anlagen begonnen wird 
(§ 1.8 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG). 

Die Kosten des Verfahrens entsprechend Kostenentscheidung (Abschnitt VI.) trägt die 
Antragstellerin . 

II. Umfang der Genehmigung 

Die Änderungsgenehmigung erstreckt sich auf die nachfolgend genannten Anlagenänderungen 
und die im Einzelnen aufgeführten Maßnahmen zur Errichtung und zum Betrieb von 
Anlagenteilen im Zusammenhang mit der Errichtung · und dem Betrieb der beantragten 
wesentlichen Änderung der o. g. Anlagen: 

• Installation einer Konverteranlage mit 
Konvertergefäß 
Konverterantrieb 
Prozessgasversorgung (Sauerstoff, Stickstoff, Argon und Erdgas zum Verheizen) 

• Errichtung einer Entstaubungsanlage für denneu hinzukommenden Konverter 
direkte Absaugung der Konverteranlage 
Errichtung einer Trockenfilteranlage mit Gewebefilter 
Errichtung eiries neuen Kamins 

• Errichtung von drei Druckbehälteranlagen für Stickstoff, Argon und Sauerstoff · 
• Reduzierung des Emissionsgrenzwertes für Nickel auf < 0,2 mg/ni3 

III. Antragsunterlagen 

Dieser Änderungsgenehmigung liegen die in Abschnitt VIII. genannten Unterlagen und Pläne zu 
Grunde. Sie sind Bestandteil dieses Bescheides. 
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IV. Nebenbestimmungen 

1 Allgemeine Nebenbestimmungen 
1.1 
Die Gesamtanlage ist entsprechend den vorgelegten und unter Abschnitt v111.· genannten 
Unterlagen zu ändern, · zu betreiben und instand zu halten, sofern im Folgenden· keine 

· abweichenden Regelungen getroffen werden. 

1.2 
Die Ausführung de_r in Abschnitt II. benannten Anlagenänderungen hat, soweit nicht im Antrag 
aufgeführt oder durch · Nebenbestimmungen (NB) gesondert · vorgegeben, nach den 
einschlägigen Rechtsnormen in der jeweils gültigen Fassung und im Übrigen nach den 

. anerkannten Regeln der Technik und Sicherheitstechnik zu erfolgen. 

1.3 
Das Original oder eine beglaubigte Abschrift dieses Bescheides mit den dazugehörigen 
gesiegelten Antragsunterlagen ist an · der Betriebsstätte jederzeit bereitzuhalten und den 
zuständigen Überwachungsbehörden auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. 

1.4 
Die Aufnahme des Betriebes der geänderten Anlagen ist der zuständigen Genehmigungs- und 
Überwachungsbehörde nach BlmSchG, Stadt" Leipzig , Amt für Umweltschutz und der 
Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz, mindestens zwei Wochen vorher schriftlich 
anzuzeigen. 

1.5 
Beabsichtigt der Be_treiber den Betrieb der Anlage oder von Anlagenteilen einzustellen, so hat er 
dies unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung der Genehmigungs- und 
Überwachtmgsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die-Anzeige muss der Behörde spätestens einen 
Monat vor der beabsichtigten Stilllegung vorliegen. Der Anzeige sind Unterlagen über die 
vorgesehenen Maßnahmen zur Erfüllung der Pflichten gemäß§ 5 Abs. 3 BlmSchG beizufügen. 

Durch den Betreiber der Anlage ist zu gewäh_rleisten , dass nach Betriebseinste_lluhg 

1.6 

• von der Anlage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen 
und sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können, 

• vorhandene Abfälle prdnungsgemäß und · schadlos verwertet öder als Abfälle ohne · 
Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit beseitigt werden und 

• die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Betriebsgeländes 
gewährleistet ist. 

Betriebsstörungen, wel.che umweltrelevante Auswirkungen im Sinne § 3 BlmSchG haben 
können, sind schriftlich im Betriebstagebuch festzuhalten . Aus diesen Aufzeichnungen, die auf 
Verlangen den Genehmigungs- und Überwachungsbehörden vorzulegen sind, muss Folgendes 
hervorgehen: 

• Art der Störung 
• Zeitpunkt und Dauer der Störung 
• Folgen der Störung nach innen und nach außen 
• ausgetretene Schadstoffe (Art, Menge) 
• eingeleitete Maßnahmen im Zusammenhang mit dieser Betriebsstörung 
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Ferner sollen auch Wartungs- und lnstandhaltungstätigkeiten sowie die Betriebszeiten 
dokumentiert werden. 

Betriebsstörungen, welche Auswirkungen über das Werksgelände hinaus haben, sind der 
Überwachungsbehörde unverzüglich zu melden. 

1.7· 
Die Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass vor Inbetriebnahme der geänderten Anlage 
der Bericht über den Ausgangszustand zur Prüfung bei der Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz 

· vorliegt und von der Behörde bestätigt wurde._ · 

2 Nebenbestimmungen zum Immissionsschutzrecht 
Anlagenbetrieb 
2.1 
Der Abluftstrom aus dem neuen Konverter ist antragsgemäß über die neue Entstaubungsanlage 
Lind anschließend über die neue Emissionsquelle EQ 20 über Dach in die Umgebungsluft 
abzuführen (Höhe der Emissionsquelle 25,8 m über Erdboden) . In die Emissionsquelle EQ 20 
sind keine weiteren Abluftströme einzubinden. 

2.2 
Die Betriebszeit der Konverteranlage (Konverter, Entstaubungsanlage und Emissionsquelle EQ 
20) wird auf 2.409 h/a (8,25 h/d) festgesetzt. 

2.3 
Der Konverter incl. Entstaubungsanlage ist so zu betreiben, dass für die neue Emissionsquelle 
EQ 20 folgende Grenzwerte im Reingas nicht überschritten werden [die Messwerte sind auf 
trockenes Abgas im Normzustand (273, 15 K, 101,3 kPa) zu beziehen]: 

2.4 

Gesamtstaub: 
(antragsgemäß) 

staubförmige anorganische Stoffe (hier Klasse II: Ni) 
(antragsgemäß) 

staubförmige anorganische Stoffe (hier Klasse III : Cu, Cr, Mn) 
(nach Nr. 5.2.2 TA Luft 2002) 

staubförmige anorganische Stoffe (hier Klasse II und III): 
(nach Nr. 5.2.2 TA Luft 2002) 

5 mg/m3 

0,2 mg/m3 

1 mg/rn3 

1 mg/m3 

Die Einhaltung der unter Nebenbestimmung 2.3 festgesetzten Emission,?Qegrenzungen für 
Luftschadstoffe· ist nach Erreichen des ungestörten Betriebes und während der ungünstigsten 
Betriebszustände (die zu den erfahrungsgemäß höchsten Emissionen führen) , frühestens drei 
und spätestens sechs Monate n_ach Inbetriebnahme der Konverteranlage und danach 
wiederkehrend alle drei Jahre durch Messungen einer nach § 29b BlmSchG bekannt gegebenen 
Stelle nachzuweisen (s. TA Luft Nr. 5.3.2.1 ). · 

Es sind entsprechend der Nr. · 5.3.2.2 der TA Luft mindestens drei Einzelmessungen bei 
ungestörter Betriebswelse und bei Betriebsbedingungen, die erfahrungsgemäß zu den höchsten 
Emissionen führen, durchzuführen. Die Emissionsmessung soll mit Beginn der metallurgischen 
Arbeiten ini Konverter starten. 
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Die Dauer der Einzelmessungen beträgt in der Regel Ö,5 Stunden. Das Ergebnis der 
Einzelmessung ist als Halbstundenmittelwert zu ermitteln und abzüglich der Messunsicherheit, 
jeweils gerundet entsprechend Nr. 2.9 TA Luft anzugeben. In besonderen Fällen, z. B. bei 
Chargenbetrieb oder niedrigen Massenkonzentrationen im Abgas, ist die Mittelungszeit 
entsprechend anzupassen (s. TA Luft Nr. 5.3.2.2) . · 

2.5 
Zur Gewährleistung einer messtechnisch einwandfreien und repräsentativen Durchführung der 
Emissionsmessung sind geeignete Messplätze bzw. Probenahmestellen einzurichten. 

Die Wahl der Messplätze sowie die Messplanung muss der jeweils gültigen Norm zur Messung 
von Emissionen aus stationären Quellen (derzeit Richtlinie DIN EN 15259, Januar. 2008) 
entsprechen. 

Die Einzelheiten der Emissionsmessungen sind mit der fü r die · Überwachung zuständigen 
Behörde (Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz, Sachgebiet Immissionsschutzbehörde) und der 
beauftragten Messstelle abzustimmen. Die Messplanung (Muster im 1 Internet unter 
www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/23402.htm) einschließlich vorgesehener Termine der 
Messungen sind der .Stadt Leipzig , Amt für Umweltschutz, Sachgebiet Immissionsschutzbehörde 
und dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (UULG) rechtzeitig 
vor Beginn der Messungen, mindestens jedoch zwei Wochen im Voraus, zuzusenden. 

2.6 
Über das Ergebnis der Messungen ist ein Messbericht entsprechend bundeseinheitlichem 
Musterbericht (Muster unter www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/23402.htm) zu erstellen. Dieser 
ist der Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz, Sachgebiet Immissionsschutzbehörde, spätestens 
12 Wochen nach Abschluss der Messungen vorzulegen. Im Messbericht enthalten sein sollen 
insbesondere Angaben über die Messplanung, das Ergebnis jeder Einzelmessung, die 
verwendeten Messverfahren sowie die Betriebsbedingungen und Einsatzstoffe (u. a. 
Schmelzbericht und Zusatzstoffe für die metallurgischen Arbeiten), die für die Beurteilung der · 
Einzelwerte bzw. der Messergebnisse von Bedeutung sind. 

Die im Genehmigungsbescheid festgelegte Emissionsbegrenzung ist eingehalten, wenn das 
Ergebnis jeder Einzelmessung zuzüglich der Messunsicherheit den festgelegten Grenzwert nicht 
überschreitet. · · 

· Sollten die Messungen zeigen, dass eine oder mehrere Emissionsbegrenzungen von der Anlage 
nicht eingehalten werden , sind unverzüglich entsprechende Maßnahmen zur 
Emissionsbegrenzung vorzuschlagen und .durchzuführen; ggf. ist die Konverteranlage außer 
-Betrieb zu nehmen bis entsprechende Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung durchgeführt 
werden. Die metallurgischen Veredelungsprozesse können in diesem Fall wie bisher in den 
Schmelzöfen durchgeführt werden. Nachmessungen sind zeitnah zu veranlassen. 

2.7 
. Die Emissionen der Heißgasentstaubungsanlage (EQ 3) dürfen folgende Werte im Reingas nicht 
überschreiten [die Messwerte sind auf trockenes Abgas im Normzustand (273, 15 K, 101,3 kPa) 
zu beziehen]: 

Gesamtstaub: 
(nach Nr. 5.2.1 TA Luft 2002) 

staubförmige anorganische Stoffe (hier Klasse II : Ni) 
(antragsgemäß) 

20 mg/m3 

0,2 mg/m3 

* ' 1 
/ 1,2 _~/ 
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staubförmige anorganische Stoffe (hier Klasse III: Cu, Cr, Mn) 
(nach Nr. 5.2.2 TA Luft 2002) 

staubförmige anorganische Stoffe (hier Klasse II und III): 
(nach Nr. 5.2.2 TA Luft 2002) 

Anmerkungen: 
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1 mg/m3 

1 mg/m3 

Zusätzlich zu dem von SHB selbstauferlegten Grenzwert für Nickel werden hier auch alle 
anderen für tjie EQ 3 geltenden Grenzwerte informativ nochmals aufgeführt. Eine Änderung bzw. 
Neufestlegung dieser Grenzwerte erfolgte nicht. . Die Anlage ist hinsichtlich der Emissionen nicht 
zu beanstanden, wenn das Ergebnis jeder Einzelmessung zuzüglich der Messunsicherheit die o. 
g. Grenzwerte nicht überschreitet. 

Die Nebenbestimmungen der Änderungsgenehmigung vom 06.04.1992 (AZ: 64-8823.22-03.03-
37260), welche die Heißgasentstaubung (EQ 3) betreffen, gelten unverändert fort; als ersetzt 
anzusehen sind NB 2.2 und 2.3 der Änderungsgenehmigung vom 06.04.1992. 

2.8 
Staubförmige Emissionen, die beim Entleeren der Trockenfilteranlage und bei der Zuführung in 
die Lagerbehälter entstehen können, sind durch geeignete Maßnahmen zu verhindern; gleiches 
gilt für Emissionen, die infolge der verdrängten Luft auftreten können. Es ist abzusichern, dass 
keine Überfüllung der Lagerbehälter stattfindet. Aufgrund der Staubinhaltsstoffe (Stoffe der TA 
Luft Nr. 5.2.2 Klasse II), sind die Stäube d.er Trockenfilteranlage in geschlossene Behälter 
abzuziehen, auf die Anforderungen der TA Luft Nr. 5.2.3.6 Maßnahmen zur Emissionsminderung 
bei besonderen Inhaltsstoffen wird ausdrücklich hingewiesen. 

2.9 
Zur Vermeidung diffuser Emissionen ins Freie sind Türen, Tore und Fenster geschlossen zu 
halten. · 

Lärmschutz 
2.10 
Die Nebenbestimmung Nr. 2.14 des Bescheides d_es Regierungspräsidiums Leipzig vom 
11.06.2004, AZ: 64-8823.12-03.07-04.000 gilt einschließlich der Begründung dazu für die 
Nachtzeit fort . Sie muss jedoch korrigiert bzw. konkretisiert werden. 

Der Beurteilungspegel der von der Gesamtanlage der Fa, SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf 
GmbH einschließlich aller Nebeneinrichtungen sowie des zugehörigen Fahrverkehrs 
verursachten Geräusche n_ach TA Lärm darf in deren Einwirkungsbereich nicht zur 
Überschreitung des nachfolgenden, gebietsbezogen zu betrachtenden im Vergleich zu Nr. 6.1 
TA Lärm um 6 dB reduzierten Immissionswertes führen. 

Wohnbebauungen Schkorlopper Straße 31 und 
Krautgartenweg Nr. 27 bis 33 
Allgemeines Wohngebiet (WA, § 4 BauNVO) 
nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) 34 dB(A) 

Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen zusätzlich im allgemeinen Wohngebiet nachts 60-dB(A) nicht 
überschreiten. · 

seegerev
Notiz
warum fehlt hier der tags-Wert?
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2.11 
Die beantragte Anlage ist so zu errichten, zu betreiben und die zugehörigen technischen 
Einrichtungen sind so zu warten, dass sie dem Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen. 
Insbesondere sind die in den Antragsunterlagen enthaltenen Angaben· (Schallleistungspegel von 
Einzelschallquellen, Aufstellungsorte usw.) zu realisieren .. 

3 Nebenbestimmungen zum Bauordnungsrecht 
3.1 . 
Die .Prüfung des Brandschutznachweises erfolgte durch Dipl.-Ing. Meng Matthias Otto und ist im · 
Prüfbericht Nr. P2018154-1 vom 1_3.11.2018 dokumentiert. Die Prüfbemerkungen unter Punkt 10 
dieses Prüfberichtes stellen Auflagen zur Baugenehmigung dar. Der Prüfbericht Nr. P2018154-1 
vom 13.11.2018 ist Bestandteil dieser Genehmigung und als Anlage beigefügt. Die Prüfung des · 
Brandschutznachweises schließt die Bauüberwachung ein . 

3.2 
Die Prüfung des Standsicherheitsnachweises erfolgt durch Dipl.-Ing. Andreas Forner. Die 
Prüfung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Der Prüfbericht muss vor 
Baubeg·inn vorliegen . Die Prüfbemerkungen des ausstehenden Prüfberichtes stellen Auflagen 
zur Baugenehmigung dar. Die Prüfung des Standsicherheitsnachweises schließt die 
Bauüberwachung ein. 

3.3 
Die Baugenehmigung wird unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder 
Ergänzung von Auflagen erteilt . 

4 Nebenbestimmungen zum Abfallrecht/Bodenschutzrecht 
4.1 
Der beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Absaugung der Konverteranlage anfallende 
Filterstaub 
AW - ASN 10 09 10 - Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt 
ist in einer dafür zugelassenen Anlage ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten bzw. 
gemeinwohlverträglich zu beseitigen. 

Die vorgenommene Abfalleinstufung ist vorbehaltlich des Nachweises, dass keine 
gefahrbE;!gründenden Eigenschaften im Filterstaub vorliegen. 

4.2 
Der anfallende Filterstaub ist spätestens vier Wochen nach Inbetriebnahme der Konverteranlage 
repräsentativ durch einen zertifizierten unabhängigen Fachgutachter zu beproben und im · 
Hinblick auf den Entsorgungsweg und die gefahrenrelevanten Eigenschaften zu analysieren und 
zu bewerten. 

Die Deklarationsanalyse (Feststoff- und Eluatwerte) ist mit dem ProbE;!nahmeprotokoll dem Amt 
für Umweltschutz, Sachgebiet Abfall-/Bodenschutzbehörde, spätestens acht Wochen nach 
Inbetriebnahme der Konverteranlage vorzUlegen. 

Neben den von · der Entsorgungsanlage festgelegten Schlüsselparametern und 
Beprobungsintervallen ist mindestens einmal iril Jahr eine Deklarationsanalyse der Stäube zu 
veranlassen. Die. Ergebnisse sind der Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz, Abfall-/ 
Bodenschutzbehörde vorzulegen. 
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5 Nebenbestimmungen zum Brandschutz 
5.1 
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Der bestehende Feuerwehrplan ist gemäß DIN 14095 zu aktualisieren und mit der Stadt Leipzig, 
Branddirektion, abzustimmen. 

5.2 
Die Brandschutzordnung gemäß · DIN 14096 muss erstellt bzw. überarbeitet werden mit 
entsprechenden Maßnahmen bei einem unkontrollierten _Gasaustritt. 

6 Nebenbestimmungen zum Arbeitsschutz 
Arbeitsstätte 
6.1 
Die erforderlichen Fluchtwege und Notausgänge haben den inhaltlichen Anforderungen des 
Anhangs Nr. 2.3 der ArbStättV sowie den Konkretisierungen der. ASR A 2.3 zu entsprechen. 
Insbesondere müssen sich Türen im Verlauf von Fluchtwegen bzw. Notausgängen jederzeit 
leicht öffnen lassen und in angemessener Form dauerhaft gekennzeichnet sein, wobei Türen in 
Notausgängen nach außen öffnen müssen. 

Fluchtwege sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszustatten. Hinsichtlich der Auswahl, 
Ausstattung und Auslegung wird auf die ASR A 3.4/3 verwiesen. 

6.2 
Die Verkehrswege· für die Flurförderfahrzeuge müssen in einem ausreichenden Abstand an 
Türen, Toren, Durchgängen, Fußgängerwegen und Treppenaustritten vorbeiführen. 
Schnittstellen von Verkehrswegen mit Logistikanlagen müss.en so gestaltet sein, dass sich für die 
Benutzer keine Gefährdungen ergeben. Die Vorgaben aus der ASR A 1.8 sind umzusetzen. 

6.3 
Bei Arbeitsbereichen und Wartungsgängen, bei denen die Gefahr des Absturzes oder des 
Herabfallens von Gegenständen besteht oder die .an Gefahrenbereiche grenzen, sind die 
Forderungen der ASR 2.1 umzusetzen. Die Gefahrenbereiche sind gegen unbefugtes Betreten 
~u sichern und entsprechend zu kennzeichnen. · · 

6.4 .. 
Die erforderlichen Mittel zur „Ersten Hilfe" müssen an gut erreichbaren Stellen vorhanden sein. 
Die Aufbewahrungsstellen sind als solche deutlich zu kennzeichnen. Einrichtung, Ausstattung 

. und Aufbewahrung von Mitteln und Einrichtungen zur Ersten Hilfe haben den Anforderungen der 
ASR A 4.3 zu entsprechen. · 

6.5 
Es. müssen je nach Brandgefährlichkeit die zum Löschen möglicher Entstehungsbrände 
erforderlichen Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein. Art, Anzahl, Anbringung und 
Kennzeichnung der Feuerlöscheinrichtungen haben den Bestimmungen der ASR A 2.2 und ASR 
A 1.3 zu entsprechen. · 

6.6 
Die einzelnen Betriebs- und Anlagenbereiche sind geeignet und ausreichend zu beschildern. Die 
Kennzeichnung ist entsprechend den Vorgaben der ASR A 1.3 vorzunehmen. Darüber hinaus 
sind auch die Fluchtwege und Rettungspläne den Beschäftigten an geeigneter Stelle bekannt zu 

· geben. 
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6.7 
An den Arbeitsplätzen sind ausreichende Bewegungsflächen zu gewährleisten. Die Forderungen · 
der ASR A 1.2 sind umzusetzen. · 

6.8 
Steigleitern müssen den · Forderungen der · ASR A 1.8, Punkt 4.6, entsprechen. Sie- müssen 
trittsicher sein. An der Austrittsstelle der Steigleiter ist eine Haltevorrichtung vorzusehen, die ein 
sicheres Ein- und Aussteigen ermöglicht (z. B. Haltestange oder -griff) . Die Haltevorrichtung ist 
an der Austrittsstelle mindestens 1, 1 0 m über diese hinauszuführen. Der Übergang von einer 
Steigleiter auf z. B. ein Dach oder einen innen liegenden Bereich ist sicher zu gestalten (kein 
Austritt in Absturzbereiche ohne Sicherung). · 

Hinweis: .Absturzbereich = Bereich Absturzkante bis 2 m 

6.9 
Bei Installation und Betrieb der Türen und Tore sind die Forderungen der ASR A 1.7 „Türen und 
Tore" umzusetzen. Für Türen, die zugleich Türen von Notausgängen sind, gelten zudem die 
Forderungen der ASR A 2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan". 

Gefahrstoffe 
6.10 
Arbeitsbehälter, Apparaturen und sichtbar verlegte Rohrleitungen (in der Nähe von Schiebern, 
Anschlussstellen, Ventilen), die Gefahrstoffe enthalten, müssen nachhaltig gekennzeichnet und 
eindeutig identifizierbar sein. Die Kennzeichnung muss Angaben zu den enthaltenen 
Gefahrstoffen und davon ausgehenden Gefahren (z. B. Gefahrensymbole oder -piktogramme, 
gefährliche Eigenschaften) enthalten. Es sind die Vorgaben der TRGS 500 Punkt 4 anzuwenden. 

1 Allgemeine Hinweise 
1.1 

V. Hinweise 

Die Änderungsgenehmigung erlischt gemäß § 18 Abs. 1 BlmSchG, wenn die Anlage während 
eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist. Die Genehmigungs
behörde kann gemäß § 18 Abs. 3 BlmSchG auf Antrag die o. g. Frist aus wichtigem Grund 
verlängern, wenn hierdurch der Zweck des Gesetzes nicht gefährdet wird. 

1.2 
Gemäß § 5 Abs. 1 BlmSchG besteht die Verpflichtung, die Anlagen so zu errichten und zu 
betreiben, dass u. a. schädliche Umwelteinwirkungen nicht hervorgerufen werden können und 
Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen getro.ffen wird, insbesondere durch die dem 
Stand der Technik entspr·echenden Maßnahmen. 

1.3 
Die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der genehmigten Anlagen bedarf 
einer Genehmigung nach § 16 BlmSchG, wenn durch die beabsichtigte Änderung nachteilige 
Auswirkungen her_vorgerufen werden können und diese für die Prüfung der Genehmigungs~ 
voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr: 1 BlmSchG erheblich sein können. 
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1.4 
Jede Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der Anlagen ist, soweit eine 
Genehmigung nicht beantragt wurde, der Genehmigungsbehörde mindestens einen Monat 
bevor mit der Änderung_ begonnen wird, schriftlich gemäß § 15 Abs. 1 · BlmSchG anzuzeigen, 
wenn sich die Änderung auf die in § 1 BlmSchG genannten Schutzgüter auswirken kann. 

· 1.5 
Entsprechend § 17 BlmSchG können zur Erfüllung -der sich aus diesem Gesetz und aus den 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten nach Erteilung 
der Genehmigung Anordnungen getroffen werden . 

2 Hinweise zum Bauordnungsrecht 
2.1 
Der Baubeginn ist mindestens eine Woche zuvor, die Aufnahme der Nutzung ist mindestens 
zwei Wochen zuvor beim Amt für Bauordnung und Denkmalpflege anzuzeigen. 

2.2 
Voraussetzung für die rechtmäßige Nutzung ist nach Sächsischer Bauordnung (§ 82 Abs. 3 
SächsBO) die sichere Benutzbarkeit der baulichen Anlage. Der Nachweis obliegt dem Bauherrn 
durch Vorlage des abschließenden Prüfberichtes zur Kontrolle · der Bauausführung der mit der 
Prüfung der bautechnischen Nachweise beauftragten Ingenieure (§ 53 Abs. 1 SächsBO). 

3 Hinweise zum Abfallrecht/Bodenschutzrecht 
3.1 
Das Grundstück der Fa. SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH, Werkstraße 7 in 04249 
Leipzig, ist unter der Kennziffer 65552921 im Sächsischen Altlastenkataster registriert. 

Bei der orientierenden Untersuchung auf dem Betriebsgelände der SHB Stahl- und 
Hartgusswerk Bösdorf GmbH in den Jahren 2005 und 201 O wurden in zwei Bodenbereichen · 
(Spänelager, Öltariklager) Belastungen mit Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW) in der 
ungesättigten Bodenzone nachgewiesen. Diese Belastungen befinden sich jedoch außerhalb 
des im Rahmen der Änderungsgenehmigung betroffenen Bereiches. Für diesen Bereich liegen 
keine Untersuchungen vor. Aufgrund der langjährigen gewerblichen Nutzung können lokale 
Bodenverunreinigungen jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bei den Erdarbeiten 
für die Errichtung der Entstaubungsanlage ist auf geruchlich und augenscheinlich auffallendes 
Material zu achten. Schadstoffbelastete Bereiche sind einzugrenzen, zu separieren, analytisch 
zu bewerten und entsprechend den Untersuchungsergebriissen in dafür zugelassenen Anlagen 
zu entsorgen (vgl. § 12 Sächs_isches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz). 

3.2 
Werden bei der Vorbereitung und Durchführung des Vorhabens umweltrelevante Sachverhalte 
festgestellt, ist das Amt für Umweltschutz, Sachgebiet Abfall-/Bodenschutzbehörde, unverzüglich . 
zu informieren. Von der Behörde wird dann der weitere Verfahrensweg festgelegt, der vom 
Bauherrn zu realisieren ist (vgl. §§ 1 O Abs. 2 und 12 Abs . 2 Sächsisches Abfallwirtschafts- und 
Bodenschutzgesetz). 

3.3 zur Erstellung des Ausgangszustandsberichtes 
Auf dem Gelände der Fa. SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH fand über mehrere Jahre 
ein Grundwassermonitoring statt. Im Rahmen dieses Monitorings wurden für den 
Grundwasserleiter (GWL) 1.5 wechselnde Fließrichtungen ermittelt. Zudem ist das Gefälle auf 
dem Gelände sehr gering. Das letzte Grundwassermonitoring geht von einer Fließrichtung des 
GWL 1.5 in Richtung des ehemaligen Tagebaus Zwenkau aus. Der Grundwasser_abstrom der 
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großen Werkhalle (insbesondere der mittlere und südliche Teil) wird daher von den auf dem 
Gelände befindlichen Grundwassermessstellen (GWM) nicht erfasst. Eine Beurteilung des 
Bereiches des Harz-Lagertankes ist aus diesem Grund nicht, wie in Kapitel 14 Punkt 4 der 
Unterlage „Prüfung der Erstellung eines Ausgangszustandsberichtes" ausgeführt, durch die 
GWM 1/05 und 3/05 möglich. Es ist im Wesentlichen von einer W-WNW gerichteten 
Grundwasserströmung auszugehen. Damit würden die genannten GWM nicht ausreichend den 
Grundwasseran- und -abstrom repräsentieren. Auf die Problematik, dass aufgrund der nicht 
erfolgreichen Probenahme keine entsprechenden Ausgangsparameter vorliegen, wurde nicht 
eingegangen. Daher ist die Untersuchungsstrategie für das Grundwasser zu vervollständigen 
bzw. zu überarbeiten, insbesondere da im Zusammenhang mit den Altlastenerkundungen zum 
relevanten Stoff Formaldehyd bisher keine Aussagen vorliegen. 

Werden bei der Gewinnung der Bodenproben die Bodenplatten durchteuft, so sind · diese 
Bohrlöcher nach Abschluss der Arbeiten wieder· sorgfältig zu verschließen und die Oberfläche 
entsprechend der ursprünglichen Funktion wiederherzustellen (vgl. § · 7 Bundes
Bodenschutzgesetz). 

4 Hinweise zum Arbeitsschutz 
4.1 
Bei der Planung und Durchführung des Bauvorhabens sind die allgemeinen Grundsätze des J 

§ 4 ArbSchG zu berücksichtigen. Die Einrichtung der _ Baustelle ist der zuständigen Behörde 
(hier: Landesdirektion Sachsen, Abt. Arbeitsschutz, Dienststelle Leipzig) als Vorankündigung 
gemäß Anhang 1 zur Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen -

. Baustellenverordnung (BaustellV) zu übermitteln. Die Vorankündigung ist . sichtbar auf der 
Baustelle auszuhängen und bei erheblichen Änderungen anzupassen. 

4.2 
Ist für die Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig sind, eine Vorankündigung 
zu übermitteln oder werden auf dieser Baustelle besonders gefährliche Arbeiten nach Anhang II 
BaustellV ausgeführt, ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen. Der Plan 
muss die für die betreffende Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen und 
spezielle Maßnahmen für die besonders gefährlichen Arbeiten enthalten. 

4.3 
Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, sind ein oder 
mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen, die die Aufgaben nach § 3 Abs. 2 und 3 
BaustellV wahrzunehmen haben. · 

4.4 
Die vorhandene _Gefährdungsbeurteilung ist zu aktualisieren. Die Gefährdungssituation muss 
anlagen-, arbeitsmittel-, statt- und expositionsbezogen beurteilt werden. · 

4.5 
Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung einschließlich der festgelegten Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes sowie das Ergebnis der Überprüfung dieser sind in geeigneter Weise zu 
dokumentieren und der Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz auf Verlangen 
vorzulegen. 

4.6 
Den Beschäftigten sind geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen. 
Über den richtigen Umgang mit der PSA ist der Beschäftigte zu unterweisen. 



Seite 12 von 29 
Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz 
AZ: 36.00-36.11.02/GE-LS-0459-16-01/17 

4.7 
Die Druckbehälteranlagen dürfen erst in Betrieb genommen werden, nachdem sie durch eine 
zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) gemäß § 15 . BetrSichV nach den Maßgaben des 
Anhanges 2 Abschnitt 4 Nr. 4 der BetrSichV geprüft worden sind . 

. 4.8 
Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln sind in Betriebsanweisungen 
zusammenzufassen und betriebsüblich bekannt zu geben. Sie sollen insbesondere über die mit 
der Benutzung der Arbeitsmittel und bei der Ausführung von Tätigkeiten mit gefährlichen Stoffen, 
Zubereitungen und Erzeugnissen verbundenen Gefahren informieren und Festlegungen zur 
Anwendung von Rettungsmitteln und persönlichen . Schutzausrüstungen, zum Verhalten bei 
Unfällen und Betriebsstörungen sowie Regelungen zum Brand- und Havariefall enthalten. 

4.9 
Den· Beschäftigten sind die Betriebsanweisungen in einer verständlichen Form und Sprache zur 
Verfügung zu stellen. Für Revisions- und Wartungsarbeiten an si_cherheitsrelevanten t)nlagen 
sind spezielle Arbeits- und Notfallanweisungen zu erstellen. 

VI. Kostenentscheidung 

1 
Die Kosten des Verfahrens trägt die Fa. SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH. 

2 
Für die Erteilung der Änderungsgenehmigung werden Kosten in Höhe von 6.652,25 EUR 
erhoben. 

3 
Der Gesamtbetrag von 6,652,25 EUR wird rilit Bekanntgabe dieses Bescheides fällig und ist 
gemäß beiliegendem Kostenblatt unter Angabe des Kassenzeichens über eine der darauf 
aufgeführten Bankverbindungen bis zum Fälligkeitstag einzuzahlen. 

Begründung: 
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 1, 2, 6, 8 und 12 des Verwaltungskostengesetzes des 
Freistaates . Sachsen (SächsVwKG). Demnach erheben die Behörden .im Freistaat Sachsen für 
Tätigkeiten, · die sie in Ausübung hoheitlicher Gewalt vornehmen (Amtshandlung) 
Verwaltungsgebühren und Auslagen (Kosten). Durch die Stellung des Antrages auf 
Änderungsgenehmigung nach § 16 Abs. 1 BlmSchG. hat die Fa. SHB Stahl- und Hartgusswerk 
Bösdorf GmbH als Antragstellerin die Amtshandlung. veranlasst und somit die Kosten zu tragen. 
Die Höhe der Verwaltungsgebühren bemisst sich nach dem derzeit gültigen Sächsischen 
Kostenverzeichnis. · 

Die Gebührenberechnung basiert auf den von der Vorhabens~rägerin angegebenen Investitions
kosten in Höhe von 2.000.000,00 EUR für die Änderung der Anlagen. 

Nach Tarifstelle 1.4 unter der lfd. Nr. 55 der Anlage 1 zur Neunten Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums der Finanzen über die Bestimmung der Verwaltungsgebühren und Auslagen 
(9. SächsKVZ) i. V. m. den Tarifstellen 1.2 und 1.1.4 errechnet sich die Gebühr wie folgt: 

75 % x [4.475,00 EUR+ (0,2 % x 1.489.000,00 EUR)]= 5.589,75 EUR 
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Entsprechend der Anwendung von Tarifstelle 1.19.2 Anmerkung (3) erhöht sich die Gebühr, 
wenn sich das Verfahren zugleich auf andere behördliche Entscheidungen nach § 13 BlmSchG 
erstreckt, um die für diese Entscheidungen zu erhebende Gebühren. Antragsgemäß wurde in der 
Änderungsgenehmigung die erforderliche Baugenehmigung gemäß§ 13 BlmSchG integriert. 

Gemäß des 9. SächsKVZ - lfd. Nr. 17 - Baurecht ist für die Baugenehmigung, die nach § 13 · 
BlmSchG in der Genehmigung nach § 16 BlmSchG eingeschlossen ist, folgende Gebühr zu 
erheben: 

Tarifstelle 4.1.1 - Erteilung einer Baugenehmigung: 1.062,50 EUR 

Berechnung auf Grundlage der angegebenen Rohbaukosten: 125:000,00 EUR 
8,50 EUR je angefangene 1.000 EUR Rohbausumme = 8,50 EUR x 125 = f062,50 EUR 

Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme von 
6.652,25 EUR= 5.589,75 EUR+ 1 .. 062,50 EUR 

VII. Begründung 

1 Sachverhalt 
Die Fa. SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH betreibt am Standort Werkstraße 7 in 
04249 Leipzig , eine Anlage zur Herstellung von Gussteilen. Die Antragstellerin beabsichtigt die 
Installation einer Konverteranlage sowie die Errichtung einer Entstaubungsanlage für den 
Konverter und die Errichtung . von drei Druckbehältern. Damit werden die Gesamtstaub- und 
Nickelemissionen aus dem Schmelzbetrieb deutlich reduziert, weil die sehr 

· emissio~sverursachenden Nachbehandlungsprozesse nicht mehr wie bisher in den E
Schmelzöfen, sondern im Konverter erfolgen. 

Die beantragte Änderung hat keine Auswirkungen auf andere Betriebsbereiche der Gießerei. Die 
bisherige Vergießleistung von max. 15.000 t Gussteilen pro Jahr bleibt unverändert. 

Entsprechend den Antragsunterlagen soll gemäß § 13 BlmSchG die Baugenehmigung für die 
folgenden Maßnahmen eingeschlossen werden : 

• Errichtung einer Konverteranlage mit Absaugung 

Mit Posteingang vom 17.01 .2018 beantragte die Fa. SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf 
GmbH die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 16 Abs. 1 BlmSchG für die 
wesentliche Änderung der Gießerei. Mit gleichem Datum wurde die Zulassung des vorzeitigen 
Beginns gemäß § 8a BlmSchG für die Errichtung der Konverteranlage mit Absaugung beantragt. 
Die Bestätigung des Einganges der Antragsunterlagen erfolgte durch die Stadt Leipzig mit 
Schreiben vom 17.01.2018. 

Die Gießerei der Fa. SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdcirf GmbH ist eine 
genehmigungsbedürftige Anlage i. S. des § 4 BlmSchG. Gemäß Vierter Verordnung zur 

. Durchführung . des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über · 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BlmSchV) betreibt die Firma SHB Stahl- und 
Hartgusswerk Bösdorf GmbH am Standort Werkstraße 7 in 04249 Leipzig folgende 
genehmigungsbedürftige Anlage: 

• Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien mit einer Verarbeitungskapazität an Flüssigmetall 
von 20 Tonnen oder mehr je Tag nach Nr. 3.7.1 des.Anhangs 1 der 4. BlmSchV 
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Die Anlage wurden mit den Bescheiden vom 22.04.1991, AZ: 882.3.64-029/91, vom 06.04.1992, 
AZ: 64.8823.12-03.07-37260, vom 16.02.1994, AZ: 64.8823.12-03.07-37260, vom 07.06.1994, 
AZ: 64.8823.12-03.07-04.000 sowie vom 13.02.2008, AZ'.· 6.4.1-8823.12-03.07-04000-02 
immissionsschutzrechtlich genehmigt. 

Mit Schreiben vom 19.09.2018 wurde der Verzicht der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 16 
Abs. 2 BlmSchG beantragt. 

Mit Schreiben der Stadt Leipzig vom 11 .01 .2019 wurde der AntragsteHerin die Vollständigkeit der 
Antragsunterlagen mit Datum vom 06.11 .2018 bestätigt. 

Mit Schreiben vom 24.01 .2019 wurde der Antrag auf vorzeitigen Beginn gemäß§ 8a BlmSchG 
durch die Fa. SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH zurückgenommen. · · 

Mit Schreiben der Stadt Leipzig (E-Mail) vom 13.03.2019 wurde der Entwurf des Änderungs
genehmigungsbescheides der Antragstellerin zur Anhörung · übersandt. Seitens der 
Antragstellerin wurden keine Einwendungen vorgebracht. Lediglich eine Anmerkung zu einem 
Hinweis wurde vorgetragen (Beendigung Freistellungsbearbeitung im Altlastenfreistellungs
verfahren). Diese Beendigung der Freistellungsbearbeitung hat jedoch keinen Einfluss auf die 
erarbeiteten Hinweise. 

2 Rechtliche Würdigung 
Die Anlage der Fa. SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH am Standort Werkstraße 7 in 
04249 Leipzig · ist im Anhang 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes
Immissionsschutzgesetzes der Ziffer 3.7.1 (G, E) als genehmigungsbedürftige Anlage 
zuzuordnen. Die wesentliche Änderung solcher Anlagen ist somit genehmigungsbedürftig im 
Sinne des § 16 Abs. 1 BlmSchG. Die Anlage der Fa. SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf 
GmbH fällt unter die Anforderungen der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (IE-RL). Gemäß § 1 O Abs. 1 a 
BlmSchG hat der Antragsteller, der beabsichtigt, eine Anlage nach der lndustrieemissions
Richtlinie zu betreiben, in der relevante gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt 
werden, mit den Antragsunterlagen einen Bericht über den Ausgangszustand vorzulegen. 

Zuständige Genehmigungsbehörde ist nach § 2 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes zum Bundes
Immissionsschutzgesetz und zum Benzinbleigesetz (AGlmSchG) i. V. m. der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Zuständigkeiten zur 
Ausführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, des Benzinbleigesetzes und der aufgrund 
dieser Gesetze ergangenen Verordnungen (SächslmSchZuVO), die Stadt Leipzig als untere 
1 mmissionsschutzbehörde. 

Das Genehmigungsverfahren wurde gemäß §§ 10, 19 BlmSchG i. V. m: der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungs
verfahren - 9. BlmSchV) auf Antrag vom 19.09.2018 im vereinfachten Verfahren durchgeführt. 

Der Antrag und die dazu eingereichten Unterlagen wurden gemäß § 10 Abs. 5 BlmSchG den 
Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, durch die Genehmigungs
behörde zur Stellungnahme übergeben. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurden neben 
der Genehmigungsbehörde die folgenden Ämter und Behörden beteiligt und zur Stellungnahme 
aufgefordert: 

• Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
• Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz, Abfall-/Bodenschutzbehörde 
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• Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz, Wasserbehörde 
• Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz, Naturschutzbehörde 
• Stadt Leipzig, Branddirektion 
• Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt und 
• • Landesdirektion Sachsen, Abt. Arbeitsschutz, Außenstelle Leipzig 

Die beteiligten 'Fachbehörden haben den Antrag und die . Unterlagen geprüft, · keine 
grundsätzlichen Einwände gegen das Vorhaben erhoben sowie Nebenbestimmungen und 
Hinweise vorgeschlagen, unter deren Voraussetzung sie die Genehmigungsfähigkeit des 
Vorhabens befürworten .. 

Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen 
Die Genehmigung wird erteilt, da bei Beachtung der Nebenbestimmungen unter Abschnitt IV. 
dieses Bescheides, die aufgrund des § 12 Abs. 1 BlmSchG auferlegt werden konnten, 
sichergestellt ist, dass die Voraussetzungen der§§ 5 und 6 i. V. m. § 16 BlmSchG erfüllt sind. 

Allgemeine Nebenbestimmungen 
Mit den allgemeinen Nebenbestimmungen unter Abschnitt IV., Nr. 1 dieses Bescheides wird 
abgesichert, dass die bestehenden Anlagen antragsgemäß geändert werden, die Auflagen 
dieses Bescheides erfüllt werden und die Überwachungsbehörden ihrer Aufsichtspflicht nach 
§ 52 Abs. 1 BlmSchG nachkommen . können. Die Forderung der Einhaltung des Standes der 
Technik findet ihre Rechtsgrundiage in§ 5 Abs. 1 BlmSchG. Gemäß§ 18 Abs. 1 BlmSchG setzt 
die Genehmigungsbehörde im pflichtgemäßen Ermessen Fristen für den Beginn der 
Errichtung/Änderung und die Inbetriebnahme der geänderten Anlagen, um sicherzustellen, dass 
die Anlagen bei ihrer Inbetriebnahme dem Stand der Technik entsprechen. Die Pflicht zur 
Erstellung eines Ausgangszustandsberichts ergibt sich aus § 1 O Abs. 1 a BlmSchG i. V. m. §§ 4a 
Abs. 4 und 7 der Neunten Verordnung zur Durchführung qes Bundes'-lmmissionsschutzgesetzes. 

Planungsrecht 
Die planungsrechtliche Beurteilung des Vorhabens erfolgt hinsichtlich der Art. der baulichen 
Nutzung nach§ 34 Abs. 2 BauGB. Im Übrigen wird nach§ 34 Abs. 1 BauGB beurteilt. 

Das Vorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich. Die Eigenart der näheren Umgebung 
entspri.cht einem Industriegebiet gemäß§ 9 BauNVO. Die beantragte Art der baulichen Nutzung 
ist allgemein zulässig. Das Vorhaben fügt sich bezüglich dem Maß der baulichen Nutzung; der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben gewahrt. 
Das Ortsbild wird nicht beeinträchtigt. Das Vorhaben ist.plar:,ungsrechtlich zulässig. 

Immissionsschutzrecht 
Die Belange des Immissionsschutzes wurden von der Stadt Leipzig als untere Immissionsschutz
behörde geprüft. Unter Beachtung der festgelegten Nebenbestimmungen, welche nachfolgend 
begründet werden, ist davon auszugehen, dass nachteilige Auswirkungen durch die beantragte 

. Änderung offensichtlich gering sind und die Erfüllung der sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG 
ergebenden Anforderungen sichergestellt ist. 

zu NB 2.1 und 2.2) 
Die Festlegung der NB 2.1 und 2.2. erfolgte antragsgemäß. 
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zu NB 2.3) 
Die Emissionsbegrenzungen für die Schadstoffe Gesamtstaub und staubförmige anorganische 
Stoffe qer Klasse II (hier Nickel) und der Klasse III (hier Kupfer, Chrom, Mangan) an _der 
Emissionsquelle EQ 20 (Könverteranlage) ergeben sich aus den Antragsunterlagen. Die 
festgelegten Grenzwerte entsprechen oder unterschreiten die Grenzwerte der TA Luft Nr. 5.2.1 
bzw. 5.2:2. 

zu NB 2.4) 
Der Zeitpunkt für die erstmalige Messung sowie der für die wiederkehrenden Messungen wurde 
entsprechend TA Luft Nr. 5.3.2.1 festgelegt. Die Anzahl der Messungen sowie die Messdauer . 
der einzelnen Messungen wurde entsprechend TA Luft Nr. 5.3.2.2 festgelegt. Die Festlegung der 
Emissionsmessung basiert auf§ 28 BlmSchG. 

zu NB 2.5) 
Der NB 2.5 liegen die Anforderungen der TA Luft Nr. 5.3.1, Nr. 5.3.2.2 und Nr. 5.3.2 .3 zugrunde. 

zu NB 2.6) 
NB 2.6 beschreibt die Anforderungen an die Messberichte für die Emissionsmessungen und 
dient daher der Umsetzung der TA Luft Nr. 5.;3.2.4. 

zu NB 2.7) 
Die Festsetzung des neuen Grenzwertes für staubförmige anorganische Stoffe der Klasse II (hier 
Nickel) an der EQ 3 erfolgte antragsgemäß. Der Grenzwert unterschreitet den Grenzwert für 
Klasse II-Stoffe der TA Luft Nr. 5.2.2. 

zu NB 2.8) . 
Die NB 2.8 resultiert aus den Festlegungen der TA Luft Nr. 5.2.3.5.1 bzgl. der „geschlossenen 
Lagerung" und Nr. 5.2.3.6 für „besondere Inhaltsstoffe" (der anfallende Staub enthält Stoffe der 
TA Luft Nr. 5.2.2 Klasse II - hier Nickel) . 

zu NB 2.9) 
NB 2.9 dient der Minimierung diffuser Emissionen und stellt damit eine grundlegende 
Betreiberpflicht gemäß § 5 Abs . 1 BlmSchG zur Emissionsbegrenzung i. V. m. Nr. 5.2 TA Luft 
dar. 

zu NB 2.10 und 2.11) 
Unter Nr. 2.14 des Bescheides des Regierungspräsidiums Leipzig vom 11 .06.2004 wurden 
folgende Lärmimmissionswerte an den maßgeblichen Immissionsorten (10) festgesetzt: 

Wohngebäude nordwestlich, Schkorlopper Straße 61 
nächstliegendes Wohngebäude nördlich am Krautgartenweg 

Allgemeines Wohngebiet (WA, § 4 BauNVO) 
tags (06:00 bis 22:00 Uhr): 49 dB(A) 
nachts (22:00 bis 06:00 Uhr): 34 dB(A) 
Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen zusätzlich im allgemeinen Wohngebiet tags 85 dB(A) und 
nachts 60 dB(A) nicht überschreiten. 

Die korrekten Adressen (lt. Verzeichnis der amtlichen Adressen im LeipziGIS) lauten: 

10 1: Schkorlopper Straße 31 
10 2: Krautgartenweg 27 bis 33 

Korrektur 
Konkretisierung 

1 
'-r- / 

,,o_ /. ____ ,.. 
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Der in NB 2.10 genannte, einzuhaltende Lärmimmissionswert wurde auf der Grundlage der 
Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lärm) 
festgelegt. 

-Der Lärmimmissionswert wurde gegenüber dem Richtwert der TA Lärm um 6 dB reduziert. In 
diesem Fall · ist gemäß TA Lärm der vom zu beurteilenden Vorhaben verursachte 

· Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen. Die 
Reduzierung ist zur Berücksichtig.ung der Lärmimmissionen benachbarter gewerblicher 
Einrichtungen im Sinne einer Vorbelastung nach Nr. 2.4 der TA Lärm zur Gesamtbelastung der 
betroffenen Immissionsorte mit Geräuschen und zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemäß 
Nr. 3 in Verbindung mit Nr. 6.1 TA Lärm erforderlich .. 

Während der Tagzeit unterschreitet der vom Gesamtbetrieb in der Nachbarschaft erzeugte 
Lärmbeurteilungspegel den Richtwert nach Nr. 6.1 TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete in Höhe 
von 55 dß(Ä) um 18 dB. Der im Bescheid vom 11.06.2004, AZ: 64-8823.12-03.07-04.000 
festgesetzte reduzierte Immissionswert wird um 12 dB unterschritten. Damit befinden sich die 
Immissionsorte tagsüber nicht im Einwirkungsbereich der Anlage. 

Als Einwirkungsbereich einer Anlage sind unter Nr. 2.2 TA Lärm die Flächen in der Umgebung 
eines Lärm emittierenden Vorhabens definiert, in denen die von diesem Vorhaben erzeugten 
Lärmbeurteilungspegel weniger als 10 _dB unter dem für diese Fläche maßgebenden 
Immissionsrichtwert liegen. 

Die Festlegung von einzuhaltenden Lärmimmissionswerten ist in diesen Fällen entbehrlich . 

Die Zuordnung der Immissionsorte zu dem, in NB 2.10, genannten Gebiet erfolgte gemäß Nr. 6.4 
der TA Lärm entsprechend der Schutzbedürftigkeit in Übereinstimmung mit dem 
Flächennutzungsplan. 

Da die Schallleistungspegel messtechnisch für den aktuellen Zustand. der Gesamtanlage 
ermittelt wurden, ist eine Lärmabnahmemessung durch eine bekannt gegebene Stelle zur 
Ermittlung von Geräuschen nach § 26 BlmSchG nicht erforderlich. 

Störfallvorsorge 
In § 1 der 12. BlmSchV (Störfallverordnung) ist festgelegt, für welche Anlagen die Vorschriften 
der Störfallverordnung zutreffen. Die Gesamtanlage wird derzeit vom Geltungsbereich . der 
Störfallverordnung nicht erfasst. Nach Prüfung der Antragsunterlagen ist festzustellen, dass 
dieser Sachverhalt auch nach der geplanten Änderung bestehen bleibt. 

Bauordnungsrecht 
Die Stellungnahme umfasst das Vorhaben mit der Bezeichnung Errichtung ,einer 
Konverteranlage mit Absaugung für die Stahlnachbehandlung mit dazugehörigen 
Brandschutzmaßnahmen in einer bestehenden Halle entsprechend der Baubeschreibung und 
des Brandschutzkonzeptes. 

Die bauliche Anlage stellt gemäß § 2 Abp. 4 Nr. 3/17 SächsBO einen Sonderbau dar und 
unterliegt somit dem Baugenehmigungsverfahren nach § 64 SächsBO. Die Prüfung der 
Bauvorlagen beschränkt sich auf die in § 64 SächsBO abschließend aufgeführten Belange. Es 
handelt sich um ein Gebäude der Gebäudeklasse 3. 
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zuNB3.1) 
Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Sonderbau nach § 2 Abs. 4 Punkt 3/17 SächsBO, 
das Brandschutzkonzept muss vor Baubeginn bauaufsichtlich geprüft sein gemäß § 66 Abs . 3 
SächsBO. 

zu NB 3.2 und 3.3) . 
Der Auflagenvorbehalt ist erforderlich, da zum Zeitpunkt der Erteilung der . Zustimmung die 
Prüfung des Standsicherheitsnachweises noch nicht abgeschlossen ist. Aus dem noch 
vorzulegenden Prüfbericht zur . Prüfung des Standsicherheitsnachweises können sich noch 
Prüfforderungen ergeben. · · · 

Wasserrecht 
Im Zusammenhang mit der wesentlichen Änderung werden keine Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen angezeigt. Die Konverteranlage wird mit Erdgas vorgeheizt, 
weiterhin kommen · Sauerstoff, Stickstoff und Argon zum Einsatz. Es ·ergibt sich kein 
Regelungsbedarf aus wasserrechtlicher Sicht. 

Der Standort der Anlage befindet sich nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet bzw. einem 
festgesetzten Übe_rschwemmungsgebiet nach § 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz. 

Abfallrecht und Bodenschutzrecht 
Die Beurteilung abfallrechtlicher Belange obliegt .der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde. 
Der beantragten Änderung kann unter Berücksichtigung der aufgeführten · Nebenbestimmungen 
zugestimmt werden. 

zu NB 4.1 und 4.2) 
Die Nebenbestimmungen 4.1 und 4.2 konkretisieren die sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 3 BlmschG in 
Verbindung mit § 7 KrWG ergebenden Pflichten zur ordnungsgemäßen und schadlosen 
Verwertung bzw. Abfallbeseitigung (§ 15 . KrWG) der im Prozess (hier: Absaugung der 
Konverteranlage) anfallenden Abfälle. Die Nebenbestimmungen .4.1 und 4.2 stellen die 
schadlose Entsorgung der entstehenden Abfälle sicher. 

Für die ordnungsgemäße Abfallentsorgung ist die Kenntnis über das vorhandene 
Schadstoffpotential der zu entsorgenden Filterstäube von besonderer Bedeutung. Die 
Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten der nationalen Abfallverzeichnis-Verordnung (AW) 
liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers bzw. des Abfallbesitzers. Bei dem Abfallschlüssel 

· 10 09 10 bzw. 10 09 09* handelt es sich um einen sogenannten Spiegeleintrag. Die Abfälle 
wurden durch den Antragsteller gem•äß den Antragsunterlagen als nicht gefährlich eingestuft 
(Abfallschlüssel 10 09 10). Es kann aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass 
anhaftende gefährliche Stoffe zur Einstufung . als gefährlicher Abfall unter dem Abfallschlüssel 
10 09 09* führen würden. Insofern soll die durch den Abfallerzeuger vorgenommene 
Abfalleinstufung anhand von Untersuchungen, die erst mit der Inbetriebnahme der 
Konverteranlage erfolgen können, verifiziert werden. Die erforderliche repräsentative und 
reproduzierbare Ermittlung der tatsächlichen Schadstoffgehalte mit Blick auf den vorgesehenen 
Entsorgungsweg hängt wesentlich von der Durchführung der erforderlichen Analysen un,d der 
damit verbundenen Probenahme zur ErstbewertUng und dem weiteren Wiederholungszyklus ab. 
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Brandschutz 
Zu NB 5.1 und 5.2) 
Unter der Voraussetzung, dass alle im Brandschutzkonzept ·und den sonstigen 
Antragsunterlagen beschriebenen baulichen, anlagentechnischen und betrieblich
organisatorischen Maßnahmen bezüglich des Bra.ndschutzes im Zuge der Baumaßnahmen 
umgesetzt werden und der Feuerwehrplan gefertigt wird, bestehen von Seiten der Branddirektion 
keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

Arbeitsschutz 
Zur Sicherung der Belange des Arbeitsschutzes wurden die Antragsunterlagen durch die 
Landesdirektion Sachsen, Abt. Arbeitsschutz, Dienststelle Leipzig, auf der Grundlage der 
Vorschriften des technischen Arbeitsschutzes geprüft. Mit Schreiben vom 24. August 2018 
stimmte die Landesdirektion Sachsen den in Abschnitt II. dieses Bescheides aufgeführten 
Änderungen bei Beachtung der unter Abschnitt IV. unter Nr. 6 aufgeführten Nebenbestimmungen 
ZU . 

zu NB 6.1 bis 6.9) 
Die rechtliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 und 2 ArbStättV und Anhang Nr. 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
.1.11, 2.1, 2.2, 2 .3, 3.1, 3.4 und 4.3 ArbStättV i. V. m. den Arbeitsstättenregeln 

ASR A 1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen" 
ASR A 1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkehnzeichnung" 

- ASR A 1.6 „Fenster, Oberlichter; lichtdurchlässige Wände" · 
- ASR A 1. 7 „Türen und Tore" 
- ASR A 1.8 „Verkehrswege" 
- ASR A 2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahren-

bereichen" . 
- ASR A 2.2 „Maßnahmen gegen Brände" 

ASR A 2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan" 
- ASR A 3.4 „Beleuchtung" 
- ASR A 3.4/3 „Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme" 

ASR A 4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtunge'n zur Ersten Hilfe" 

Die genannten Arbeitsstättenregeln konkretisieren im Rahmen ihres Anwendurigsbereiches die 
Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung . Bei Einhaltung der Arbeitsstättenregeln ist davon 
auszugehen, dass die diesbezüglichen Anforderungen .der Arbeitsstättenverordnung erfüllt sind 
(Vermutungswirkung). · 

Aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht ist die Durchsetzung der Forderungen der genannten 
Arbeitsstättenregeln angeordnet worden, um sicherzustellen, dpss es bei dem Vorhaben zu 
keinen Gefährdungen der Sicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten kommt. 
Abweichungen von den genannten Arbeitsstättenregeln wurden von der Antragstellerin nicht 
beantragt. 

.zu NB 6.10) 
Rechtliche Grundlage der NB 6.1 O ist § 8 Abs. 2 GefStoffV. 

Aus Sicht_ des Arbeitsschutzes bestehen unter Beachtung der o. g. Nebenbestimmungen keine 
Einwände gegen das Vorhaben . 
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Naturschutz · 
Die Beurteilung der naturschutzrechtlichen Belange erfolgte durch die Stadt Leipzig als untere 
Naturschutzbehörde. Naturschutzrechtliche Belange werden durch das geplante Vorhaben nicht 
berührt. 

Antrag auf Verzicht der Öffentlichkeitsbeteil1gung nach § 16 Abs. 2 BlmSchG 
Gemäß § 16 Abs. 2 BI mSchG soll die zuständige .Behörde von der öffentlichen Bekanntmachung 
des Vorhabens sowie der Auslegung des Antrags und der Unterlagen absehen, wenn der Träger 
des Vorhabens dies beantragt und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die in§ 1 BlmSchG 
genannten Schutzgüter nicht zu besorgen sind. Die Prüfung des Antrags auf Verzicht der 
Öffentlichkeitsbeteiligung hat ergeben, dass dem Antrag stattgegeben werden kann, da 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, den 
Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter nicht zu besorgen 
sind. 

Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 9 Abs. 2 UVPG 
Die Anlage unterliegt gemäß § 9 Abs. 2 UVPG i. V. m. Nr. 3.7.2 der Anlage 1 zum UVPG -
Errichtung und Betrieb einer Eisen-, Temper- oder Stahlgießerei mit einer Verarbeitungskapazität 
an Flüssigmetall von 20 t oder mehr je Tag - der UVP-Pflicht. Gemäß der Kennzeichnung „A" in 
Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. 

Auf Grundlage der vorliegenden Antragsunterlagen, insbesondere des Gutachtens der 
OEKOTEAM GmbH, Ingenieurgesellschaft für Sicherheit, Umweltschutz und Qualitätssicherung, 
vom 28.08.2017, letztmalig überarbeitet am 05.11 .2018, wird hinsichtlich . der · Erforderlichkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung folgende Einschätzung getroffen: 

· Schutzgut Mensch: 
Die Untersuchung der Auswirkungen auf die einzelnen Umweltbereiche bzw. Schutzgüter ergab, 
dass hinsichtlich einer möglichen Beeinflussung des Menschen keine negativen Auswirkungen 
zu erwarten sind. · Die Immissionen über den Luftpfad werden durch das Vorhaben ·sogar 
potentiell verringert. 

Schutzgut Klima/Luft: 
Die Immissionen über den Luftpfad werden durch das Vorhaben nicht wesentlich geändert 
sondern sogar potentiell verringert. Die Grenzwerte der TA Luft werden in allen Fällen 
'eingehalten und stark unterschriUen. 

Schutzgut Flora und Fauna: 
Der Standort ist industriell vorgeprägt. Es sind . keine Biotope oder geschützte Arten auf dem 
Standortgelände vorhanden . Die zusätzliche Versiegelung von 0,09% betrieblicher Grünfläche 
führt zu keiner relevanten Auswirkung auf Pflanzen und Tiere. 

Schutzgut Boden: 
Die benötigten sehr. geringen Bodenflächen sind Teil des Betriebsgeländes und .durch 
jahrzehntelange anthropogene Nutzung beeinflusst. Die zusätzliche Versiegelungsfläche beträgt 
ca. 0,09 % der Betriebsfläche. Die unversiegelte Fläche beträgt ca. 30,5 %· und verringert sich 
durch das Vorhaben irrelevant auf ca. ,30,4 %. 
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Schutzgut Wasser: 
Der Betrieb der Anlage ist prozessabwasserfrei. Sanitärwässer werden gemeinsam mit 
Regenwasser über die öffentliche Abwasserkanalisation erfasst und von dieser in den Vorfluter 
geführt. Ein relevanter Eintrag von Schadstoffen in Oberflächengewässer oder in das 
Grundwasser über den Luftpfad kann auf Grund der geringen Emissionsmassenströme 
ausgeschlossen werden. Da durch den Betrieb der Anlage keine Schadstoffanreicherung im 
Boden zu erwarten ist, wird auch nicht mit einem erhöhten Schadstoffeintrag in das Grundwasser . 
bzw. Oberflächenwasser gerechnet. 

Schutzgut Landschaft: 
Durch das Vorhaben erfolgen keine Veränderungen der bisherigen Flächenn_utzung sowie des . 
Landschaftsbildes . 

Schutzgut sonstige Sachgüter: 
Am Standort und in der zu betrachtenden Umgebung bis ca. 490 m sind keine schützenswerten 
Kultur- oder Sachgüter vorhanden. Im weiteren Umfeld · befinden sich im Beurteilungsgebiet 
mehrere Archäologische Denkmale, die jeqoch durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden. 

Durch Bau und Betrieb der Anlage sind bei allen Schutzgütem keine relevanten Auswirkungen 
zu erwarten. Es treten keine Belastungsverschiebungen auf. Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Belastungspfaden und Schutzgütern sind durch das Vorhaben nicht zu besorgen. 

Dem Fazit der Allgemeinen Vorprüfung kann gefolgt werden. Es besteht kein Erfordernis zur 
Durchführung einer . Umweltverträglichkeitsprüfung, da nach überschlägiger Prüfung der in 
Anlage 2 zum UVPG aufgeführten K.riterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
zu erwarten sind. 

Entscheidung: 
Gemäß § 6 Abs. 1 BlmS.chG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die 
sich aus § 5 BlmSchG ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere öffentlich-rechtliche 
Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht 
entgegenstehen. 

Nach § 5 Abs. 1 BlmSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen so zu e·rrichten und zu 
betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt . 

· 1. schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und 
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht 
hervorgerufen werden können; 

2. Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche 
Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen wird, insbesondere du.rch die dem 
Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen; 

3. Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und nicht zu verwertende 
Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden; Abfälle sind 
nicht zu. vermeiden, soweit die die Vermeidung techniseh nicht möglich . oder nicht 
zumutbar ist; die Vermeidung ist unzulässig, soweit sie zu nacht~iligeren 
Umweltauswirkungen führt als die Verwertung; die Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen erfolgt nach des Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und den 
sonstigen für die Abfälle geltenden Vorschriften; 

4. Energie sparsam und effizient verwendet wird . 
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Zusammenfassend führt die Prüfung des Vorhabens an Hand der gemäß § 4 der 9. BlmSchV 
eingereichten Genehmigungsunterlagen, einschließlich der nachg~reichten Unterlagen sowie der 
eingegangenen fachtechnischen Stellungnahmen zum Ergebnis, dass bei antragsgemäßer 
Ausführung und bestimmungsgemäßem Betrieb und unter Realisierung der unter Abschnitt IV. 
bezeichneten Nebenbestimmungen sowie unter Beachtung der in Abschnitt V. gegebenen 
Hinweise Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft und die 
Allgemeinheit sowie die Entstehung von schädlichen Umwelteinwirkungen nicht zu befürchten 

. sind (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG). ' 

. . . . . . 

Die Anlage wird unter den Vorsorgegesichtspunkten des § 5 Abs.1 Nr. 2 BlmSchG entsprechend 
de_m Stand der Technik betrieben. Mit der Errichtung der Konverteranlage werden die 
Gesamtstaub- und Nickelemissionen aus dem Schmelzbetrieb deutlich reduziert , da die sehr 
emissionsverursachenden Nachbearbeitungsprozesse nicht in den E-Schmelzöfen, sondern im 
Konverter erfolgen, der an eine. sehr effektive Abgaserfassung und -reinigung angeschlossen 
wird. 

Die Pflichten des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BlmSchG zur Vermeidung von Abfällen, Verwertung nicht zu 
vermeidender Abfälle und zur Beseitigung nicht zu verwertender Abfälle ohne Beeinträchtigung 
des Wohls d~r Allgemeinheit werden bei antragsgemäßer Ausführung und 

· bestimmungsge_mäßem Betrieb und unter Realisierung der unter Abschnitt IV. bezeichneten 
Nebenbestimmungen erfüllt. 

Die Pflicht zum sparsamen und effizienten Umgang mit Energie gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 4 
BlmSchG wird insofern genügt, als dass die Anlage aus einer stillgelegten Stahlgießerei 
übernom1J1en und somit wieder verwendet wird. Somit entfallen bereits große Mengen an 
Energie für ein Neuprodukt. Einzelne Bauteile und Aggregate, welche durch Neuteile ersetzt 
werden müssen, werden nach dem Stand der Technik ausgewählt. 

Der Konverter selbst hat nur . einen geringen Eigenverbrauch an Energie, da er bereits mit 
geschmolzenem Einsatzmaterial betrieben wird . 

Zur Erfüllung der Pflichten nach Betriebseinstellung gemäß § 5 Abs . 3 BlmSchG sollen 
vorhandene Maschinen und Geräte vorrangig verkauft werden . Abfälle werden ordnungsgemäß 
entsorgt. Hallenfußböden werden gereinigt. · 

Andere · öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des · Arbeitsschutzes standen der 
Realisierung der beantragten Änderung nicht entgegen. 

Zusammenfassend wird ein hohes Schutzniveau für die Umwelt gewährleistet. Es ist davon 
auszugehen, dass die Erfülfung der sich aus § 6 Abs: 1 BlmSchG ergebenden Anforderungen 
sichergestellt ist. 

Dem Antrag der Fä. SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH auf Erteilung der 
Genehmigung zur Änderung der bestehenden Gießerei am Standort Werkstraße 7 in 04249 
Leipzig , im beantragten Umfa11g war im Ergebnis des Genehmigungsverfahrens gemäß § 6 
BlmSchG stattzugeben, · 
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VIII. Antragsunterlagen 

Der Entscheidung über die beantragte Änderungsgenehmigung lagen die nachfolgend 
aufgeführten Antragsunterlagen zugrunde. Sie sind Bestandteil dieses Bescheides. 

Kapitel/Formular/ Seiten:... 
Plannummer anzahl 

Anschreiben 1 
Deckblatt 1 

Kapitel 0 Inhaltsverzeichnis 3 
Kapitel 1 , Allgemeine Angaben 
Formular 1.0: Verzeichnis der Antragsunterlagen 2 
Formular 1.1: Allgemeine Angaben 4 

Begründung des Antrages nach § Sa BlmSchG 1 
Formular 1.2: Genehmigungsbestand der gesamten Anlage 1 

Kurzbeschreibung des Vorhabens 3 
Standort und Umgebung der Anlage 3 

Kapitel 2 Anlagen-, Verfahrens- und Betriebsbeschreibung 
Formular 2.1: Betriebseinheiten 1 
Formular 2.2/1: Apparateliste für Reaktoren, Behälter, Pumpen, Verdichter 1 
Formular 2.2/2: Apparateliste für Geräte, Maschinen, Einrichtungen etc. 1 

Anlagen- und Verfahrensbeschreibung 1 
Konverter -Anlagenbeschreibung 19 
Layout Konverteranlage 1 
Längsschnitt und Querschnitt Konverter 1 
Flussdiagramm Entstaubungsanlage 1 
Verfahrbare Bühne Konverter 1 
Außenhaube für verfahrbare Abzughaube 1 
Ventilstation Flussdiagramm 1 

· Flussdiagramm Konverter 1 
Zusatzangebot über zusätzliche Teile für Konverteranlage, 
Entstaubungsanlage, verfahrbare Bühne und zugehörige 
Neuteile 5 
Fließbild Gesamtbetrieb 1 

2.4 Betriebsbeschreibung 1 
Kapitel 3 · Stoffe, Stoffmengen, Stoffdaten 
3.1 Gehandhabte Stoffe und deren Komponenten 1 
Formular 3.2: Stoffidentifikation 1 
Formular 3.3/1: Physikalische Stoffdaten 1 
Formular 3.3/3: Toxikologische Stoffdaten, Gefahrstoffverordnung 1 
Kapitel 4 Emissionen/Immissionen 
Formular 4.1/1: Emissionsquellen der gesamten Anlage - lstzustand 1. 
Formular 4.1/1: Emissionsquellen der gesamten Anlage - Planzustand 1 
Formular 4.1/2: Betriebsablauf und Emissionen 1 
4.1.2 Emissionsquellenplan bisheriger Zustand 1 

Emissionsquellenplan beantragter Zustand 1 
4.1.3 Ermittlung der Vorbelastung, der zu erwartenden 

Zusatzbelastung und der Gesamtbelastung 1 
Daten Verfahrbare Abzughaube 1 
Anschreiben Gutachten Airtec 1 
Gutachten zur Ausbreitung von Luftbeimengungen 
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Schornsteinmindesthöhe nach Nr. 5.5 TA Luft 7 
Anhang Flussdiagramm Entstaubungsanlage für Konverter 1 

Formular 4.3/1: Schallquellen einschließlich innerbetrieblichem Fahrverkehr, 
Betriebszeiten, Bauhülle 1 

Formular 4.3/2: Angaben zum Standort der Anlage und zur Umgebung 1 
Untersuchungsbericht Nr. UB 4.2/17-033-1 vom 25. April 2017, 
MFPA Leipzig GmbH 30 
Lageplan des Berechnungsgebietes mit Immissionsorten 1 
Lageplan der Emittenten 1 
Schallimmissionsplan Tag (Planzustand) 1 
Schallimmissionsplan Nacht (Planzustand) 1 
Berechnungsergebnisse Übersicht - Ist-Zustand 1 
Berechnungsergebnisse Übersicht - Plan-Zustand 1 
Berechnungsergebnisse, Liste der Beiträge der einzelnen 
Emittenten Planzustand für den 10 1 5 
Ermittlungsverfahren der Schallemission 2 
Aussage zur Prognosesicherheit 2 

4.4 Sonstige Immissionen (z. 8. Licht, Wärme, elektromagnetische 
Strahlung, Erschütterungen) 1 

Kapitel 5 Abfälle 
Formular 5.1: Abfall- und Abwasserströme 1 
Kapitel 6 Abwasser/Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
6.1 Abwasserentsorgung 1 
Kapitel 7 Anlagensicherheit 
7.1 Anlagensicherheit - Anwendung der StörfallV 1 
Formular 7.2: ArbStättV, LärmVibrationsArbSchV 3 

Gefährdungen und Maßnahmen 9 
Betriebsanweisung .für die Konverteranlage 1 

7.3 Gefahrstoffverordnung - Gerätesicherheitsgesetz 3 
Arbeitsmittel- und Gefahrstoffverzeichnis 6 

7.4 - 7.6 Biostoff-Verordnung / Brandschutz 1 
Brandschutztechnische Stellungnahme, Brandschutz Consult 
Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig vom 26.10.2017 12 

Kapitel 8 Eingriffe in Natur und Landschaft 
Verbale Beschreibung 1 

Kapitel 9 Energieeffizienz . 
Verbale Beschreibung 1 

Kapitel 10 Bauantrag (separater Ordner) 
Deckblatt 2 
Statistik der Baugenehmigungen 5 
Bauantrag nach § 68 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) 3 
Baubeschreibung zum Bauantrag 6 
Bauvorlageberechtigung Dipl. Ing. (FH) Kathrin Kokett 1 

· Versicherungsbestätigung für Kathrin Kokott 1 
Bescheinigung zur Listeneintragung Dipl.-Ing. (FH) Reinhard 

. .. 

Kokott 1 
Urkunde QualifizierterTragwerksplaner Dipl.-Ing. (FH) Reinhard 
Kokott 1 
Beglaubigung des Handelsregisterauszuges 1 
Handelsregisterauszug . 2 
Berechnungen zu den Bauantragsangaben 3 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster 1 
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Zeichenerklärung Liegenschaftskarte 1 
Anschreiben zum Gutachten A 1702 Airtec 17-060 vom 
30.06.2017 zur Schornsteinmindesthöhe nach Nr. 5.5 TA Luft 1 
Gutachten zur Ausbreitung von Luftbeimengungen 
Schornsteinmindesthöhe nach Nr. 5.5 TA Luft 7 
Flussdiagramm Entstaubungsanlage für Konverter 1 
Aufstellungsplan Filter 1 
Untersuchungsbericht Nr. UB 4.2/17-033-1 vom 25. April 2017, 
MFPA Leipzig GmbH 30 
Lageplan des Berechnungsgebietes mit Immissionsorten 1 
Lageplan der Emittenten 1 
Schallimmissionsplan Tag (Planzustand) 1 
Schallimmissionsplan Nacht {Planzustand) 1 
Berechnungsergebnisse Übersicht 2 
Berechnungsergebnisse Liste der Beiträge der einzelnen 
Emittenten 5 
Ermittlunqsverfahren der Schallemission 2 
Aussage zur Prognosesicherheit 2 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster 1 
Zeichenerklärung Liegenschaftskarte 1 
Schriftlicher Teil des Lageplans 3 
AuszuQ aus dem LieQenschaftskataster 1 
Lage- und A-Plan 1 
Konverteranlaqe Übersichtsplan 1 
Konverteranlage Verbau Konvertergrube 1 
Konverteranlage Schalung Konvertergrube 1 
Konverteranlaqe Bewehrunq Konverterqrube Bodenplatte 1 
Konverteranlage Bewehrung Konvertergrube Wände 1 
Konverteranlage Fußboden 1 
Konverteranlage Positionsplan Entstaubungsanlage Gründung 1 
EntstaubunqsanlaQe außen · Fundamentplan 1 
Erklärung des Tragwerksplaners zur Prüfpflicht des Vorhabens 2 
Statische Berechnung Fundamentgrube Projekt-Nr. 096-2017 
1 nhaltsverzeichnis 1 
Positionsplan Konvertergrube 1 
Positionsplan Konvertergrube Schienenbalken und Kabelkanal 1 
Berechnung 68 
Statische Berechnung Entstaubung 
Inhaltsverzeichnis 1 
Positionsplan Entstaubungsanlage Gründung 1 
Berechnunq 50 
Projektanhang Konverteranlage · 
Gebäudeklassen 1 
Bauwerksklassen 1 
Bescheinigung zur Listeneintragung 1 
Urkunde Qualifizierter Tragwerksplaner 1 
Versicherungsbestätigung Berufs-Haftpflichtversicherung 2 
Geotechnischer Bericht zur Baubegleitenden Untersuchung 
Auftrags-Nr. 4739/01/03/1 ".BG1 vom 10.10.2007 7 

~ 
Lageplan mit Aufschlüssen 1 
Altbohrung Neubau Handformerei 2 
Schlitzsondierung Neubau Handformerei 1 
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Geologischer Schnitt/ Nacherkundung Neubau Handformerei 
Konverter Fundamentbelastungsplan 
Filteraufstellungsplan und Fundament für Entstaubung 

. Kapitel 11 Unterlagen für weitere nach § 13 BlmSchG zu bündelnde 
Genehmigungen und Entscheidungen 

Kapitel 12 Maßnahmen nach der Betriebseinstellung 
Verbale Beschreibung · 

Kapitel 13 Umweltyerträglichkeitsprüfung 
Allgemeine Vorprüfung nach den §§ 3b bis 3f UVPG, 

. . OEKOTEAM GmbH, Ingenieurgesellschaft für Sicherheit, 
Umweltschutz und Qualitätssicherung 

Kapitel 14 Ausgangszustandsbericht 
Prüfung der Erstellungspflicht eines 
Ausgangszustandsberichtes (AZB), Allegro engineering GmbH, 
Stand: 3'0.10.2017 
Übersichtsplan Betriebsmittellagerstätten SHB 
Altlastenfreistellungsverfahren , AZ: 61.8984.30-72/2713 vom 7. 
Dezember 2005 

Ergänzungen: 
Ergänzung 1 mit Posteingang vom 26.02.2018 

Ka itel 1 

Ergänzung 2 mit Posteingang vom 20.04.2018 
. . 

Kapitel' 1 Anschreiben mi_t verbalen Ausführungen zu den 
Nachforderungen 

Ergänzung 3 mit Posteingang vom 14.05.2018 

Anschreiben per Mail 
Kapitel 7 Anlage 1 - Ventilstation Flussdiagramm 

Anlage 2 - Konverter Flussdiagramm 
Anlage 3 - Beschreibung - Automatisierungskonzept MSR 
Funktion 
Anlage 4 - Schreiben Fa. Linde - Gasdruckbehälter 
Anlage 5 - Tankanlagen Fa. Linde neu 
Anlage 6 - Sicherheitsdatenblatt Stickstoff flüssig 
AnlaQe 7 - Sicherheitsdatenblatt Sauerstoff flüssig 
Anlage 8 - Sicherheitsdatenblatt Argon flüssig 
Foto Tankanlagen der Fa. SHB 
Verbale Beschreibung zu Nachforderungen 

Ergänzung 4 mit Posteingang vom 23.05.2018 

Anschreiben vom 22.05.2018 
Ermittlun der Ableithöhe nach VDI 3781 BI. 4 

1 
1 
1 

1 

1 

51 

29 
1 

5 

1 
1 

2 

1 
1 
1 

3 
2 
15 
5 
14 
14 
1 
1 

1 
10 
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Ergänzung 5 mit Posteingang vom 19.07.2018 

verbale Beschreibung der Nachforderungen 8 
Anhang 1: Allgemeine Vorprüfung nach UVPG 54 
Anhang 2: Schornsteinhöhenberechnung nach VDI 3781 Blatt 
4 10 
Anhang 3: Antragsformular 4.1/1 - Planzustand 1 
Anhang 4: Formblätter 5.1 bis 5.4 und Entsorgungsnachweise 19 
Anhanq 5: Punkt 7 21 O 1 
Anhang 6: FO 4.3/1: ,,Schallquellen einschließlich 
innerbetrieblichem Fahrverkehr, Betriebszeiten, Bauhülle, 
Blatt 2 1 
Anhang 7: Grafik der zeitlichen Abläufe 1 
Anhang 8: Verkehrswegeplan Bereich Konverter 1 
Anhang 9: Flucht-Rettungswegeplan 1 
Anhanq 1 O: Anlaqenbeschreibung 1.3.3 1 
Anhang 11: Antragsformular 2.2.2 1 

- Anhang 12: Antragsformular 4.1 /2 (Konverter + 
Heißgasentstaubung) 2 
Anhang 13: Text zu 4.1.3 1 

' Anhang 14: Text zu 4.2 1 
Anhang 15: Kurzbeschreibung 1.3 1 
Anhang 16: FO 1.2 Betriebseinheiten 1 

Ergänzung 6 mit Posteingang vom 08.08.2018 

Anschreiben per Mail 1 
Kapitel 4 Antragsformular 4.1/1: Emissionsquellen der gesamten Anlage 

- Planzustand 1 

Ergänzung 7 mit Posteingang vom 16.08.2018 (1 Ordner Statische Berechnung) -

Anschreiben 1 
· Deckblatt Statische Berechnung 1 
Gebäudeklassen 1 
Bauwerksklassen 1 
Positionsverzeichnis 1 
Unterbau Entstaubungsanlage 359 
Projektanhang 1 
Urkunde Qualifizierter Tragwerksplaner 1 
Bescheinigung zur Listeneintragung 1 
Haftpflichtversicherünq ' 2 
Geotechnischer Bericht zur Baubegleitenden Untersuchung 7 
A 1 - Lageplan mit Aufschlüssen 1 

. . 
Neubau Handformerei Altbohrung 

. . . . .. -
2 · - · · 

Neubau Handformerei Schlitzsondierung 1 
Übersicht Zeichnungsliste 1 
Zeichnung - Unterkonstruktion Filter 1 

-
Zeichnung - Filter 1 
Zeichnung - Verbindungsformstück Drosselklappe - Ventilator 1 
Zeichnunq - Ventilator 1 

~ 

', 
\ ,,- ...... , . \ ,,.-:.,. ; 

·,, ,,·, _/ 
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Zeichnung - Schalldämpfer 1 
Zeichnung - Esse 1 
Zeichnung - Kanal 1 

. Ergänzung 8 mit Posteing.ang vom 04.09.2018 

Anschreiben 1 
Laqe- und A-Plan 1 
Übersichtsplan Entstaubungsanlage 1 

Ergänzung 9 mit Posteingang vom 19.09.2018 

Anschreiben 1 
Austauschseite Antragsformular 1/1: Allgemeine Angaben 1 
Bemündung zum Antrag gemäß § 16 Abs. 2 BlmSchG 2 

Ergänzung 10 mit Posteingang vom 02.10.2018 

Anschreiben per Mail 1 
Kapitel 1 Austauschseite 1.3 Kurzbeschreibung des Vorhabens 1 
Kapitel 2 Austauschseite 2.4 Betriebsbeschreibunq 1 
Kapitel 4 Austauschseite Antragsformular 4.1/2 - Betriebsablauf und 

Emissionen BE 2 1 
Austauschseite 4.1.3 Ermittlung der Vorbelastung, der zu 
erwartenden Zusatzbelastung und der Gesamtbelastunq 1 

Ergänzung 11 mit Posteingang vom 06.11.2018 

Anschreiben 1 
Kapitel 1 Anzeige-/Antragsformular 1/1 , Blatt 3 (Austausch) 1 
Kapitel 1 Kurzbeschreibunq des Vorhabens (Austausch) 2 
Kapitel 2 2.1 Überblick über die Anlage Betriebseinheiten (Austausch) 1 
Kapitel 2 2.4 Betriebsbeschreibung (Austausch) 1 
Kapitel 4 Antragsformular 4.1/2 - Betriebsablauf und Emissionen; 

Bezeichnung der Betriebseinheit: Konverter (Austausch) 1 
Kapitel 4 Antragsformular 4.1/2 - Betriebsablauf und Emissionen; 

Bezeichnung der Betriebseinheit: Heißgasentstaubung 
(Austaµsch) 1 

Kapitel 4 Punkt 4.1.3 Ermittlung der Vorbelastung, der zu erwartenden 
Zusatzbelastung und der Gesamtbelastung (Austausch) 1 

Kapitel 4 Punkt 4.2 Maßnahmen zur Luftreinhaltung einschließlich 
Aussagen zu krebserregenden Stoffen 1 

Kapitel 13 Umweltverträglichkeitsprüfung 
Austausch der Seiten 7, 15, ·17 3 
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IX. Rechtsbeh~lfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6 Sitzanschrift, 
(Besucheranschrift: Amt für Umweltschutz, Prager -Straße 118 - 136) Widerspruch eingelegt 
werden . 

Der · Widerspruch kann · auch in qualifizierter elektronischer Form nach dem 
Vertrauensdienstegesetz unter umweltschutz@leipzig.de oder mittels absenderbestät_igter De-:
Mail unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

imAuftrag ~--~ 
/7' =---- ~· 1 /(?"J'. . . ~~ ·. J 

. 4 -:~-. 
A. Zerreich · -------~·_.,, 
Sachgebietsleiter 
Immissionsschutzbehörde 

Anlagen: Rechtsquellen 
Ko~tenblatt · · 
Prüfbericht zur Prüfung des Brandschutznachweises . Nr. P2018154-1 vom 
13.11.2018 
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Anlage 1: 

Rechtsquellen: 

AGlmSchG 

Ar_bSchG 

ArbStättV 

ASR 

AW 

BaLiGB 

BauNVO 

BaustellV 

BBodSchG 

BetrSichV 

Ausführungsgesetz zum Bundes-Immissionsschutzgesetz und 
. zum Benzinbleigesetz (AGlmSchG), vom 4. Juli 1994 (SächsGVBI. 
S. 1281 ), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11. Mai 2018 
(SächsGVBI. S. 286) 

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeits-
. schutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits

schutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz -
ArbSchG), vom 7. August 1996 (BGBI. 1 S. 1246), zuletzt geändert 
durch Artikel 427 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. 1 S. 
1474) 

· Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung -
ArbStättV), vom 12. August 2004 (BGBI. 1 S. 2179), zuletzt 
geändert durch ~rtikel 5 Absatz 1 der Verordnung vom 18. 
Oktober 2017 (BGBI. 1 S. 3584) 

Technische Regeln für Arbeitsstätten 

. Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis 
(Abfallverzeichnis-Verordnung - AW) vom 10. Dezember 2001 
(BGBI. 1 S. 3379), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 17. Juli 2017 (BGBI. 1 S. :?644) 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBI. 1 S. 3634) 

Vernrdnung üb~r die bauliche Nutzung der Grundstücke (Bau
nutzungsverordnung - Bau NVO), in der Fassung der Bekannt
machung vom 21 . November 2017 (BGBL I S. 3786) 

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
(Baustellenverordnung - BauStellV) vom 10. Juni 1998 (BGBI. 1 S. 
1283), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 27. 
Juni 2017 (BGBI. 1 S. 1966) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 
Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodensc_hutzgesetz 
BBodSchG), vom 17. März 1998 (BGBI. 1 S. 502), zuletzt geändert 

. durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 
(BGBI. 1 S. 3465) 

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschlitz bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung -
BetrSichV), vom 3. Februar 2015 (BGBI. 1 S. 49), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 Absatz 7 der Verordnung vom 18. Oktober 2017 
(BGBI. 1 S. 3584) 

o\Le0 ·•. 
'2; ~/ ·' 

c;j ,9 · .. 

-~ i * - . 
'·,, . 112 
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·BlmSchG 

4. BlmSchV 

9. BlmSchV 

12. BlmSchV 

GefStofN 

KrWG 

SächsABG 

SächsBO 

Sächs I mSchZuVO 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BlmSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. 
1 S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
8. April 2019 (BGBI. 1 S. 432) 

Vierte Verordnung zur Du_rchführung des Bundes-Immissions- · 
schutzgesetzes (Verordnung · über genehmigungsbedürftige 
Anlagen - 4. BlmSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBI. 1 S. 1440) 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren -
9. BlmSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBI. 1 S. 1001 ), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 8. Dezember 2017 (BGBI. 1 S. 3882) 

Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Störfall-Verordnung - 12. BlmSchV) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 2017 (BGBI. 1 S. 
483), zuletzt geändert durch Artikel 1 a der Verordnung vom 8. 
Dezember 2017 (BGBI. 1 S. 3882) . 

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung 
- GefStofN) vom 26. November 2010 (BGBI. 1 S. 1643, 1644) 
zuletzt geandert durch Ärtikel 148 des Gesetzes vom 29. März 
2017 (BGBI. 1 S. 626) 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBI. 
1 S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2017 (BGBI. 1 S. 2808) 

Bekanntmachung der Neufassung des Ersten Gesetzes zur 
Abfallwirtschaft und zum · Bodenschutz im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz 
SächsABG) in . der Fassung der Bekanntmachung vom 31 . Mai 
1999 (SächsGVBI. S. 261 ), zuletzt geändert durch Artikel 31 des 
Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBI. S. 198) 

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Mqi 2016 (SächsGVBI. S. 186), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11 . Dezember 2018 
(SächsGVBI. S. 706) 

Verordnung des · Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Landwirtschaft über Zuständigkeiten zur Ausführung des Bundes-
I mmissionsschutzgesetzes, des Benzinbleigesetzes, des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes und der aufgrund dieser 
Gesetze ergangenen Verordnungen (Sächsische 
lmmissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung - SächslmSchZuVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2018 . 
(SächsGVBI. S. 831) ~ 
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Verwaltungskostengesetz des Freistaates S~chsen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. September 2003 (SächsGVBI. 
S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 
27. Januar 2012 (SächsGVBI. S. 130) 

Neunte Verordnung · des Sächsischen Staatsministeriums der 
Finanzen _über die Bestimmung der Verwaltungsgebühren und · 
Auslagen · (Neuntes Sächsisches Kostenverzeichnis 
9. SächsKVZ) vom 21 . September 2011 (SächsGVBI. S. 410), 
zuletzt geändert durch die Verordnung . vom 25. Juli 2016 
(SächsGVBI. S. 298) . . . 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
1 mmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 
503) , zuletzt geändert durch . Verwaltungsvorschrift vom 
01.06.2017 (BAnzAT08.06.2017 B5) 

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
1 mmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung 
der Luft - TA Luft) vom 24 .. Juli 2002 (GMBI. 2002 S. 511-605) 

. Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. 1. S. 
94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. 
September 2017 (BGBI. 1 S. 3370) . 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts
gesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. 1 S. 2585), zuletzt 

· geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 
(BGBI. 1 S. 2254) 
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